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Landkreis Osnabrück 
Die Landrätin 
 
 

 
Osnabrück, 31.03.2020 

 
 
 

15. Infektionsschutzrechtliche Allgemeinverfügung 
 

für Krankenhäuser, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, Heime für ältere 
Menschen, pflegebedürftige Menschen oder Menschen mit Behinderungen nach 
§ 2 Abs. 2 Niedersächsisches Gesetz über unterstützende Wohnformen (NuWG), 
stationäre Einrichtungen der Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierig-
keiten nach §§ 67 ff. SGB XII sowie Werkstätten für Menschen mit Behinderungen, 
andere Leistungsanbieter nach § 60 SGB IX, Tagesförderstätten, Tagesstätte für 
Menschen mit seelischen Behinderungen  

 

sowie zur Einstellung des Betriebs von Einrichtungen der Tagespflege  
iSv. § 2 Abs. 7 NuWG; 

 

sowie Aufnahmestopp für Heime nach § 2 Abs. 2 Niedersächsisches Gesetz über 
unterstützende Wohnformen (NuWG); 

 

sowie Aufnahmestopp und Ausweitung kontaktreduzierender Maßnahmen für ambu-
lant betreute Wohngemeinschaften und besondere Formen des betreuten Wohnens 
gem. § 2 Abs. 3 und § 2 Abs. 4 (NuWG) sowie für ambulant betreute Wohngemein-
schaften zum Zweck der Intensivpflege, die nicht in den Geltungsbereich des NuWG 
fallen; 

 

sowie Notbetreuung bei Einstellung des Betriebs von Einrichtungen der Tagespflege 
I. S. v. § 2 Abs. 7 NuWG. 

 

Aufhebung der 14. infektionsschutzrechtlichen Allgemeinverfügung für Kranken-
häuser, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, Heime für ältere Menschen, 
pflegebedürftige Menschen oder Menschen mit Behinderungen nach § 2 Abs. 2 Nie-
dersächsisches Gesetz über unterstützende Wohnformen (NuWG), stationäre Ein-
richtungen der Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach §§ 
67 ff. SGB XII sowie Werkstätten für Menschen mit Behinderungen, andere Leis-
tungsanbieter nach § 60 SGB IX, Tagesförderstätten, Tagesstätte für Menschen mit 
seelischen Behinderungen sowie zur Einstellung des Betriebs von Einrichtungen der 
Tagespflege iSv. § 2 Abs. 7 NuWG vom 26.03.2020 
 
gem. § 3 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 und Satz 3 NGöGD vom 24. März 2006 zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 19. Dezember 2019 auf der Grundlage des § 28 Absatz 1 Infektions-
schutzgesetz (IfSchG) wird folgende Allgemeinverfügung erlassen: 
 
 
1. Regelungen für Krankenhäuser, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, in 

denen eine den Krankenhäusern vergleichbare medizinische Versorgung erfolgt, 
Dialyseeinrichtungen und Tageskliniken: 
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a. Es ist untersagt, die o.g. Einrichtungen zum Zwecke des Besuchs zu betreten. 

 
 Hiervon ausgenommen sind damit notwendige therapeutische Maßnahmen 

und zwingende Dienstleistungen zur Aufrechterhaltung des Einrichtungsbe-
triebs. Ausgenommen von den Betretungsverboten sind weiterhin Besuche 
von werdenden Vätern, von Vätern von Neugeborenen, von Eltern und Sorge-
berechtigten von Kindern auf Kinderstationen und Besuche enger Angehöri-
ger von Palliativpatienten. Wenn medizinisch oder ethisch-sozial vertretbar, 
sind die Besuche bei erwachsenen Patienten zeitlich zu beschränken.  

 
 Die Einrichtungsleitungen können in besonderen Härtefällen einzelfallbezogen 

Ausnahmen unter Auferlegung der erforderlichen Verhaltensmaßregeln ge-
währen (z.B. Besuch naher Angehöriger in lebensbedrohlichen Situationen 
der Patienten/Bewohner sowie im Einzelfall für Seelsorger oder Urkundsper-
sonen). 

 
b. Die oben genannten Einrichtungen werden darüber hinaus verpflichtet, die er-

forderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um den Eintrag von Coronaviren 
(SARS CoV-2) zu erschweren und Patientinnen, Patienten und Personal vor 
einer Erkrankung an COVID-19 zu schützen. 

 
c. Kantinen, Cafeterien oder andere der Öffentlichkeit zugängliche Einrichtungen 

sind für Patienten und Besucher zu schließen. Der Kantinenbetrieb für die 
Versorgung des jeweiligen Personals ist zulässig. Die Plätze müssen so an-
geordnet sein, dass ein Abstand von mindestens 2 Metern zwischen den Ti-
schen gewährleistet ist und die Gäste zueinander einen ausreichenden Ab-
stand halten. 

 
d. Sämtliche öffentliche Veranstaltungen wie Vorträge, Lesungen, Informations-

veranstaltungen etc. sind zu unterlassen. 
 
 

2. Regelungen für Heime für ältere Menschen, pflegebedürftige Menschen oder 
Menschen mit Behinderungen nach § 2 Abs. 2 NuWG, stationäre Einrichtungen 
der Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach §§ 67 ff. 
SGB XII sowie Werkstätten für Menschen mit Behinderungen, andere Leistungs-
anbieter nach § 60 SGB IX, Tagesförderstätten, Tagesstätte für Menschen mit 
seelischen Behinderungen: 

 
a. Es ist untersagt, die o.g. Einrichtungen zum Zwecke des Besuchs zu betreten.  
 

Ausgenommen von diesen Besuchsverboten sind nahestehende Personen 
von palliativmedizinisch versorgten Bewohnerinnen und Bewohnern. Aus-
nahmen können zudem im Einzelfall für Seelsorger oder Urkundspersonen un-
ter Auferlegung der erforderlichen Verhaltensmaßregeln zugelassen werden.  

 
Die Einrichtungsleitungen können in besonderen Härtefällen einzelfallbezogen 
Ausnahmen unter Auferlegung der erforderlichen Verhaltensmaßregeln ge-
währen. 
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Die behandelnden Ärzte, ihre Beauftragten und die zur Pflege bestimmten 
Personen haben freien Zutritt. 

 
b. Darüber hinaus dürfen Werkstätten für behinderte Menschen, Tagesförderstät-

ten für behinderte Menschen sowie vergleichbare ambulante und teilstationä-
re Angebote der Eingliederungshilfe von den dort beschäftigen und betreuten 
Menschen mit Behinderungen nicht betreten werden, 

 

 die sich in einer betreuten Unterkunft (z. B. besondere Wohnform, Wohn-
heim) befinden, 
 

 die bei Erziehungsberechtigen oder ihren Eltern wohnen und deren Betreu-
ung sichergestellt ist oder 

 die alleine oder in Wohngruppen wohnen und sich selbst versorgen können 
oder eine Betreuung erhalten. 

 

 Von diesem Betretungsverbot ausgenommen, sind diejenigen Menschen mit 
Behinderung, die eine Betreuung während des Tages benötigen und deren Be-
treuung anderweitig nicht sichergestellt werden kann. Für diesen Personen-
kreis ist eine Notbetreuung sicherzustellen. Dabei ist restriktiv zu verfahren. 

 

 Das Betretungsverbot gilt nicht für Betriebsbereiche von Werkstätten für be-
hinderte Menschen, die im Zusammenhang mit medizinischen und/oder pfle-
gerelevanten Produkten, Leistungen oder Unterstützungsarbeiten erbringen 
oder durchführen, hierzu zählen auch Wäschereien. Es gilt auch nicht für sol-
che Betriebsbereiche von Werkstätten für behinderte Menschen, die der Ver-
sorgung mit Speisen in medizinischen und/oder pflegerelevanten Einrichtun-
gen dienen. 

 
c. Die Träger der Werkstätten für behinderte Menschen haben in allen Fällen 

durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass Abstands- und Hygienere-
geln eingehalten und Nahkontakte soweit wie möglich verhindert werden. 

 
 

3. Weitere Regelungen zum Betrieb von Einrichtungen nach §§ 67 ff. SGB XII: 
 
a. Die Träger dieser Einrichtungen der Hilfe gem. §§ 67 ff. SGB XII haben sicher-

zustellen, dass die Beschäftigten auf die aktuellen Hygieneregeln hingewiesen 
werden und sie diese verstanden haben. Sie haben die Einhaltung der Hygie-
neregeln regelmäßig zu überprüfen und zu dokumentieren. 

 
b. Von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung wurden Infografiken 

und Piktogramme mit den wichtigsten Hygienehinweisen herausgegeben. 
Diese sind ebenfalls in den Sprachen Englisch, Französisch, Türkisch, Rus-
sisch und Arabisch verfügbar. Die Infografiken sollen in allen Einrichtungen 
gut sichtbar zugänglich ausgehängt werden, um die Hygienemaßnahmen zu 
verstärken. 
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c. Eine Unterbringung in einer stationären Einrichtung soll möglichst nur in Ein-
zelzimmern erfolgen. Küche und Bad sind so zu nutzen, dass eine ausrei-
chende Distanz zwischen den Bewohnerinnen und Bewohnern gewährleistet 
ist. 

 

 

4. Regelungen für Einrichtungen der Tagespflege nach § 2 Absatz 7 NuWG: 
 
Der Betrieb der o.g. Einrichtungen wird untersagt. 
 
Ausgenommen ist die Notbetreuung in kleinen Gruppen. Die Notbetreuung ist auf 
das notwendige Maß zu begrenzen. 
 
Die Notbetreuung dient dazu, ältere Menschen, pflegebedürftige Menschen oder 
Menschen mit Behinderungen aufzunehmen, deren Familienangehörige, die im 
Übrigen die Pflege wahrnehmen, in sog. kritischen Infrastrukturen tätig sind. 
Hierzu gehören insbesondere folgende Berufsgruppen: 
 

 Beschäftigte im Gesundheitsbereich, medizinischen Bereich und pflegerischen 
Bereich, 

 Beschäftigte zur Aufrechterhaltung der Staats- und Regierungsfunktionen, 

 Beschäftigte insbesondere im Bereich der Polizei, Rettungsdienst, Katastro-
phenschutz und Feuerwehr, 

 Beschäftigte im Vollzugsbereich einschließlich Justizvollzug, Maßregelvollzug 
und vergleichbare Bereiche. 

 
Im Einzelfall dürfen Nutzerinnen und Nutzer der Tagespflegeeinrichtungen in die 
Notbetreuung aufgenommen werden, 
 

 für die eine fehlende Betreuung in der Tagespflege aufgrund eines besonders 
hohen Pflege- oder Betreuungsaufwandes eine gesundheitliche Schädigung 
zur Folge hätte oder  

 die einer ärztlich verordneten Behandlungspflege bedürfen, die nicht durch 
pflegende Angehörige oder den ambulanten Pflegedienst sichergestellt wer-
den kann.  

 
Ausgenommen ist auch die Betreuung in besonderen Härtefällen (etwa drohende 
Kündigung, erheblicher Verdienstausfall). Es wird empfohlen, das durch eine 
Schließung der Tagespflegeeinrichtungen freie Personal für die Versorgungssi-
cherstellung sowohl im stationären als auch ambulanten Bereich einzusetzen, 
auch trägerübergreifend bei entsprechenden Personalengpässen. 

 
5. Die Aufnahmen von neuen Bewohnerinnen und Bewohnern in Heimen für ältere 

Menschen, pflegebedürftige Menschen und Menschen mit Behinderungen nach § 
2 Abs. 2 NuWG, für ambulant betreute Wohngemeinschaften und besondere 
Formen des betreuten Wohnens gem. § 2 Abs. 3 und § 2 Abs. 4 NuWG sowie für 
ambulant betreute Wohngemeinschaften zum Zweck der Intensivpflege, die nicht 
in den Geltungsbereich des NuWG fallen, sind untersagt.  
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Ausgenommen von diesem Aufnahmestopp sind Einrichtungen, in denen ge-
währleistet ist, dass neu aufzunehmende Bewohnerinnen und Bewohner für ei-
nen Zeitraum von 14 Tagen separiert von den übrigen Bewohnern und Bewohne-
rinnen in Quarantäne untergebracht werden.  
 
Hierzu sind folgende Maßnahmen in der Einrichtung umzusetzen: 
 
a. Die neuaufzunehmende Person ist in einem Einzelzimmer mit einem direkt zu-

geordneten sanitären Bereich abgesondert unterzubringen.  
 

b. Die Person darf das Zimmer für diesen Zeitraum nicht verlassen, wenn es 
hierdurch zu Kontakten mit anderen Bewohnerinnen oder Bewohnern kommt. 

 
c. Die Essensversorgung und -einnahme hat für diesen Zeitraum auf dem Zim-

mer zu erfolgen. 
 
d. Eine pflegerische und medizinische Versorgung durch das Personal hat unter 

Einhaltung der erforderlichen Hygienemaßnahmen (mindestens Mund-
Nasenschutz, bewohnerinnen- bzw. bewohnerbezogener Kittel bei Gefahr ei-
ner Kontamination mit Körpersekreten sowie Händedesinfektion) zu erfolgen. 

 
e. Weitergehende Kontakte sind nur in streng begründeten Ausnahmefällen zu-

lässig und zu dokumentieren. 
 
f. Die neu aufzunehmende Person ist hinsichtlich des Gesundheitszustandes 

mindestens täglich zu beobachten. 
 

g. Bei Hinweisen auf eine grippale Symptomatik ist eine zeitnahe labordiagnosti-
sche Abklärung auf SARS-CoV-2 herbeizuführen. 

  
Wenn sich nach den 14 Tagen keine Hinweise auf eine COVID-19 Erkrankung 
ergeben haben, darf die Bewohnerin bzw. der Bewohner unter Beachtung der 
generell geltenden Kontaktminimierungsauflagen analog der anderen Perso-
nen in den Wohnbereich aufgenommen werden. 
 

 
Darüber hinaus ist die Aufnahme von aus dem Krankenhaus zu entlassenden Pa-
tientinnen und Patienten in solitären Kurzzeitpflege- oder Reha-Einrichtungen, 
die gezielt für diese Funktion hergerichtet und zur Kurzzeitpflege ermächtigt 
wurden (vgl. auch § 149 SGB XI), zulässig.  
 
Weitere Ausnahmen können im Einzelfall in Abstimmung mit dem zuständigen 
Gesundheitsamt zugelassen werden. 
 

6. Es ist untersagt, ambulant betreute Wohngemeinschaften gem. § 2 Abs. 3 NuWG, 
für Formen des betreuten Wohnens gem. § 2 Abs. 4 NuWG und für ambulant be-
treute Wohngemeinschaften zum Zweck der Intensivpflege, die nicht in den Gel-
tungsbereich des NuWG fallen, zu betreten, insbesondere zum Zwecke des Be-
suchs. 
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Ausnahmen: 
In ambulant betreuten Wohngemeinschaften nach § 2 Abs. 3 NuWG und in For-
men des betreuten Wohnens nach § 2 Abs. 4 NuWG sind von diesem Besuchs- 
bzw. Betretungsverbot nahestehende Personen von palliativmedizinisch versorg-
ten Bewohnerinnen und Bewohnern ausgenommen. Ausnahmen können zudem 
im Einzelfall für Seelsorger, Geistliche oder Urkundspersonen zugelassen wer-
den.  
 
Die behandelnden Ärzte und die zur Pflege bestimmten Personen haben freien 
Zutritt. Die zur Pflege bestimmten Angehörigen der Pflegeberufe und der Ge-
sundheitsfachberufe (u. a. Physiotherapeut/-in, Ergotherapeut/-in, Podolo-
ge/Podologin, Logopädin/Logopäde, Diätassistent/-in) sind bei Erfüllung der Vo-
raussetzungen des § 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 5 der Niedersächsischen Verordnung zur 
Beschränkung sozialer Kontakte anlässlich der Corona-Pandemie vom 
27.03.2020 (Nds. GVBI. S. 48) von dem Besuchs- bzw. Betretungsverbot ausge-
nommen.  
 
Bestatter und Handwerker, deren Leistungen nicht aufgeschoben werden kön-
nen, haben im Einzelfall ebenfalls Zutritt.  
 
Freien Zutritt haben bei den ambulant betreuten Wohngemeinschaften nach § 2 
Abs. 3 NuWG die Dienstleister, von denen aufgrund einer mit dem Mietverhältnis 
verbundenen vertraglichen Verpflichtung entgeltliche ambulante Pflege- oder Be-
treuungsdienstleistungen in der ambulant betreuten Wohngemeinschaft in An-
spruch genommen werden.  
 
Freien Zutritt haben bei den Formen des betreuten Wohnens nach § 2 Abs. 4 
NuWG die Dienstleister, von denen aufgrund einer mit dem Mietverhältnis ver-
bundenen vertraglichen Verpflichtung Leistungen in Anspruch genommen wer-
den, die über allgemeine Unterstützungsleistungen (z. B. Notrufdienste, Informa-
tions- und Beratungsleistungen oder die Vermittlung von Leistungen der haus-
wirtschaftlichen Versorgung, Pflege- oder Betreuungsleistungen) hinausgehen.  
 
 
Für die ambulant betreuten Wohngemeinschaften zum Zweck der Intensivpflege, 
die nicht in den Geltungsbereich des NuWG fallen, gelten die vorstehenden Aus-
nahmebestimmungen bezüglich der ambulant betreuten Wohngemeinschaften 
nach § 2 Abs. 3 NuWG entsprechend. 
 
In allen Fällen sind beim Betreten der Einrichtung immer die notwendigen Hygie-
nemaßnahmen zu beachten. Zur Hilfestellung kann das Gesundheitsamt hinzu-
gezogen werden. 
 
 

7. In allen in Ziffer 1-6 genannten Einrichtungen haben die Betreiberinnen und Be-
treiber die Bewohnerinnen und Bewohner anzuhalten, die Einrichtungen und das 
zugehörige Außengelände nicht zu verlassen. 

 
 
8. Diese Allgemeinverfügung tritt am auf die Bekanntgabe folgenden Tag in Kraft 

bis einschließlich Sonnabend, den 18. April 2020. Eine Verlängerung ist möglich.  
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9. Auf die Bußgeldvorschriften des § 73 Absatz 1a Nr. 6 IfSG und die Strafbarkeit 

einer Zuwiderhandlung gemäß § 75 Absatz 1 Nr. 1; Absatz 3 lfSG wird hingewie-
sen. 

 
 
10. Die Anordnung ist gemäß § 28 Abs. 3 i.V.m. § 16 Abs. 8 lfSG sofort vollziehbar. 
 
 
11. Die 14. infektionsschutzrechtliche Allgemeinverfügung für Krankenhäuser, Vor-

sorge- und Rehabilitationseinrichtungen, Heime für ältere Menschen, pflegebe-
dürftige Menschen oder Menschen mit Behinderungen nach § 2 Abs. 2 Nieder-
sächsisches Gesetz über unterstützende Wohnformen (NuWG), stationäre Ein-
richtungen der Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach 
§§ 67 ff. SGB XII sowie Werkstätten für Menschen mit Behinderungen, andere 
Leistungsanbieter nach § 60 SGB IX, Tagesförderstätten, Tagesstätte für Men-
schen mit seelischen Behinderungen sowie zur Einstellung des Betriebs von Ein-
richtungen der Tagespflege iSv. § 2 Abs. 7 NuWG vom 26.03.2020 wird aufgeho-
ben. 

 
 
Begründung: 
 
Rechtsgrundlage für die getroffenen Maßnahmen ist § 28 Absatz 1 Infektionsschutzgesetz 
(lfSG). Nach Satz 1 hat die zuständige Behörde die notwendigen Schutzmaßnahmen zu 
treffen, wenn Kranke, Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdächtige oder Ausscheider 
festgestellt werden oder sich ergibt, dass ein Verstorbener krank, krankheitsverdächtig o-
der Ausscheider war, soweit und solange es zur Verhinderung der Verbreitung übertragba-
rer Krankheiten erforderlich ist. Nach Satz 2 kann die zuständige Behörde Veranstaltungen 
einer größeren Anzahl von Menschen beschränken oder verbieten und Badeanstalten oder 
in § 33 genannte Gemeinschaftseinrichtungen oder Teile davon schließen; sie kann auch 
Personen verpflichten, den Ort, an dem sie sich befinden, nicht zu verlassen oder von ihr 
bestimmte Orte nicht zu betreten, bis die notwendigen Schutzmaßnahmen durchgeführt 
worden sind. 
 
Erkenntnisse aus anderen Ländern belegen die sehr hohe Dynamik des Infektionsgesche-
hens. Das Ziel, die Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 hier in Niedersachsen zu 
verlangsamen, wird weiterhin verfolgt. Hierzu zählt auch der Schutz der Beschäftigten im 
Medizin- und Pflegebereich, die zur Aufrechterhaltung der medizinischen und pflegerischen 
Versorgung zwingend erforderlich sind. Darüber hinaus ist die Gruppe der älteren Men-
schen mit chronischen Erkrankungen sowie die Gruppe multimorbider Menschen einem 
besonders hohen Risiko an schweren Krankheitsverläufen ausgesetzt, wenn sie sich mit 
dem Coronavirus infizieren. Daher gilt es, auch diese Gruppe besonders zu schützen. 
 
 
Zu Ziffer 1 bis 4: 
Vor diesem Hintergrund ist das Betretungs- und Besuchsverbot die einzig wirksame und 
verhältnismäßige Maßnahme, um eine Infektion durch soziale Nahkontakte zu verhindern 
und einen möglichen Viruseintrag durch nicht behandlungsbedürftige oder pflegebedürftige 
Dritte zu verhindern. 
 

na
ch

 Z
ei

ta
bl

au
f 

au
ße

r K
ra

ft 
ge

tre
te

n



 

8 
 

Nach eindringlicher Einschätzung der Fachexpertinnen und Fachexperten ist damit zu 
rechnen, dass kurzfristig eine neue Eskalationsstufe der Pandemiebewältigung eintreten 
wird. Es wird dann nicht mehr ausreichen, die Ansteckungen zurückzuverfolgen und alle 
betroffenen Personen unter Quarantäne zu nehmen. Die Ansteckungsketten müssen somit 
kurzfristig noch effektiver unterbrochen werden. Dieses gilt insbesondere auch für Einrich-
tungen, in denen Menschen leben und versorgt werden, für die durch Alter, Erkrankung 
oder Behinderung ein besonderes Risiko durch das Corona-Virus SARS-CoV-2 besteht. 
 
Die Untersagungs-Maßnahmen sind nach fachlicher Risikobewertung zur Aufrechterhal-
tung der Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems zwingend erforderlich und in diesem 
Stadium noch erfolgversprechend möglich. 
 
Das Risiko der Weiterverbreitung steigt erheblich mit der Anzahl der Kontakte sowie der 
Intensität der Kontaktmöglichkeiten. Dieses Risiko kann durch diese Anordnungen vermin-
dert werden. Die Untersagung des Betriebs der Einrichtungen der Tagespflege, ist erfor-
derlich, um das Risiko der Weiterverbreitung zu minimieren. 
 

Die Notbetreuung in Einrichtungen der Tagespflege gem. § 2 Abs. 7 NuWG wird aus-
geweitet. Seit der Schließung hat sich ergeben, dass ein entsprechender Bedarf be-
steht. 
 
Zu Ziffer 5 und 6: 
Erkenntnisse aus anderen Ländern sowie aus Niedersachsen belegen weiterhin die sehr 
hohe Dynamik des Infektionsgeschehens. Das Ziel, die Ausbreitung des Coronavirus 
SARS-CoV-2 hier in Niedersachsen zu verlangsamen, wird weiterhin verfolgt. In den o. g. 
Runderlassen sind Maßnahmen zur Verzögerung der Verbreitung des Coronavirus SARS-
CoV-2 fachaufsichtlich festgelegt. Zudem wurde am 22.03.2020 eine Allgemeinverfügung 
seitens des Niedersächsischen Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung 
erlassen, um soziale Kontakte zu beschränken und so die Geschwindigkeit der lnfektion-
ketten in dem erforderlichen Maß abzubremsen. Ferner wird auf die Niedersächsische 
Verordnung zur Beschränkung sozialer Kontakte anlässlich der Corona-Pandemie vom 
27.03.2020 (Nds. GVBI. S. 48) hingewiesen. 
 
Die Notwendigkeit, Ansteckungsketten effektiv zu unterbrechen, besteht insbesondere 
auch für Einrichtungen, in denen Menschen leben und versorgt werden, für die durch Alter, 
Vorerkrankung oder Behinderung ein besonderes Risiko durch das Corona-Virus SARS-
CoV-2 besteht.  
 
Vor dem Hintergrund, dass es trotz bestehender Betretungs- und Besuchsverbote zu 
Coronainfektionen in Heimen gekommen ist, bedarf es eines befristeten Aufnahmestopps 
in diesen Einrichtungen sowie bei den o. g. besonderen Wohnformen, um das Risiko eines 
Viruseintrags durch neue Bewohnerinnen und Bewohner zu minimieren.  
 
In ambulant betreuten Wohngemeinschaften nach § 2 Abs. 3 NuWG leben in der Regel 
ausschließlich Menschen, die zu den bekannten Risikogruppen zählen, in einer Haushalts-
gemeinschaft zusammen. Es ist daher geboten, die Anzahl der Kontakte mit Außenstehen-
den für die Bewohnerinnen und Bewohner zu begrenzen, denn mit jedem Besuch steigt die 
Wahrscheinlichkeit, dass sich das Coronavirus in der ambulanten betreuten Wohngemein-
schaft verbreitet. Besonders schutzbedürftig sind auch ambulant betreute Wohngemein-
schaften gem. § 2 Abs. 3 NuWG, in denen z. B. schwersterkrankte Erwachsene trotz Be-
atmungs- und Überwachungspflicht in einer Wohngemeinschaft für außerklinische Intensiv-
pflege zusammen leben.  
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Für ambulant betreute Wohngemeinschaften zum Zweck der Intensivpflege, die nicht in 
den Geltungsbereich des NuWG fallen, ist es ebenfalls geboten, die Anzahl der außenste-
henden Kontaktpersonen auf ein Minimum zu reduzieren. Zur Intensivpflege gehört insbe-
sondere die Beatmungspflege. Die in einer außerklinischen Intensivpflege-
Wohngemeinschaft lebenden Personen, die ambulant betreut werden, gehören mithin auf-
grund ihrer Vorerkrankungen zu den Personen, die von schweren Krankheitsverläufen be-
troffen sind und an der Krankheit sterben können.  
Auch in Formen des betreuten Wohnens gem. § 2 Abs. 4 NuWG leben Menschen, die auf-
grund des Alters, Vorerkrankungen und Behinderungen ein besonderes Risiko für schwere 
 
Krankheitsverläufe haben, zusammen. Eine Reduzierung sozialer Kontakte zu Außenste-
henden durch ein Besuchs- und Betretungsverbot kann daher auch dort aktuell dazu bei-
tragen, Neuerkrankungen zu verhindern und die Bewohnerinnen und Bewohner vor 
Corona-Infektionen zu schützen.  
 
Vor diesem Hintergrund und unter Berücksichtigung der vorgesehenen Ausnahmen ist 
auch das Besuchs- und Betretungsverbot eine weiter wirksame und verhältnismäßige 
Maßnahme, um eine Infektion durch soziale Nahkontakte zu verhindern und einen mögli-
chen Viruseintrag durch Dritte zu verhindern.  
 
Die umzusetzenden Maßnahmen sind nach fachlicher Risikobewertung zur Aufrechterhal-
tung der Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems zwingend erforderlich und in diesem 
Stadium noch erfolgversprechend möglich.  
 
Die angeordneten Hygieneregeln sind erforderlich und angemessen, um auch im Betriebs-
ablauf weitgehend die Infektionsausbreitung zu verhindern. 
 
Die Allgemeinverfügung ist angemessen, da sie nicht außer Verhältnis zu dem in der All-
gemeinverfügung angestrebten Schutz höherwertiger Rechtsgüter wie Leben, Leib und 
Gesundheit der Bevölkerung steht. 
 
Hinweis: Die mit Allgemeinverfügung vom 11.03.2020 bezüglich des Umgangs mit Reise-
rückkehrern aus Risikogebieten getroffenen Weisungen gelten weiterhin. 
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim 
Verwaltungsgericht Osnabrück, Hakenstr. 15, 49074 Osnabrück, erhoben werden. 
Auf Antrag kann das Verwaltungsgericht Osnabrück, Hakenstr. 15, 49074 Osna-
brück, die aufschiebende Wirkung gem. § 80 Abs. 5 VwGO ganz oder teilweise an-
ordnen. 
 
 
Osnabrück, den 31.03.2020 

 
Anna Kebschull 
(Landrätin) 
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